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Chronique générale

Enseignement, culture et médias

Culture, langues, églises

Musique

In einem Kommissionspostulat beauftragte die RK-NR den Bundesrat mit der Prüfung
und Berichterstattung hinsichtlich der Rechtslage zur Tarifpflicht von Arbeitgebern in
Zusammenhang mit dem Musikkonsum in Gemeinschaftsbüros und Dienstwagen ihrer
Angestellten, dies auch unter besonderer Berücksichtigung der Rahmenbedingungen
von Betrieben mit mehreren Niederlassungen. Den Entschluss zur Einreichung des
Postulats hatte die RK-NR im Rahmen ihrer Beratungen der Urheberrechtsrevision mit
21 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen gefasst. Wie Matthias Aebischer (sp, BE) im Rat
erläuterte, habe sich mit der Umstellung von der Billag auf Serafe, also von der
geräteabhängigen zur allgemeinen Rundfunkabgabe, auch eine Änderung im
Musikbereich ergeben: Während die Urheberrechtsvergütung für Musik bis anhin von
der Billag zusammen mit der Gerätegebühr verrechnet worden war, wird diese nun neu
von der Suisa separat erhoben. Dabei gehe die Suisa-Praxis soweit, dass die
Rechnungen nicht nur an einzelne Kleinbetriebe, die beispielsweise Werke in ihren
Dienstwagen zugänglich machten, sondern auch jeweils an mehrere Niederlassungen
des gleichen Betriebs zugestellt würden; diverse Läden, Einkaufszentren und
Restaurants hingegen, die ihre Kunden seit Jahren mit Musik beschallten, würden diese
Rechnung aber nicht erhalten, erklärte die Kommission. Entsprechend solle der
Bundesrat aufzeigen, ob es gesetzliche Möglichkeiten zur tariflichen Entlastung von
Kleinbetrieben gebe, welche die Musik nicht als einen effektiven Bestandteil ihres
Geschäftsmodells einsetzen.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter könne das zentrale Anliegen des Vorstosses – die
Entlastung von Kleinbetrieben – durchaus unterstützen, wie sie erläuterte. Da aber das
Urheberrecht in Art. 60 bereits heute klar vorgebe, dass die Festsetzung der Vergütung
lediglich auf aus der Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken erzielte
Einnahmen fokussiere, seien Kleinbetriebe, die diesen Grundsatz nicht erfüllten,
bereits heute tariflich entlastet. Daher sehe der Bundesrat diesbezüglich keinen
gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Des Weiteren obliege die Prüfung der
Rechtskonformität der von den Verwertungsgesellschaften festgelegten Tarife den
Gerichten und die Geschäftsführung der Suisa unterstehe der Aufsicht des IGE und
nicht des Bundesrates. Aus diesen Gründen empfehle der Bundesrat das Postulat zur
Ablehnung. 
Der Nationalrat war diesbezüglich aber offensichtlich anderer Meinung und nahm den
Vorstoss mit 184 zu 1 Stimmen bei einer Enthaltung deutlich an. 1

POSTULAT
DATE: 10.09.2019
MELIKE GÖKCE

In Erfüllung eines Postulats der RK-NR von 2019 veröffentlichte der Bundesrat Anfang
2021 einen Bericht zur Rechtslage und Praxis der Suisa. Die Suisa, welche sogenannte
«Verwertungsgesellschaften» vertritt, sorgt gemäss Bericht dafür, dass Urheberrechte
von Musikschaffenden in der Schweiz gewahrt werden und die öffentliche Nutzung der
Werke entsprechend entlöhnt werden. Dafür müssen Unternehmen, welche Kundinnen
und Kunden Musik oder Fernsehprogramme als «Hintergrundunterhaltung» zur
Verfügung stellen, von der Suisa eine Genehmigung einholen und eine entsprechende
Gebühr entrichten.
Der Bericht hatte zum Ziel, die Rechtslage zur Tarifpflicht von Arbeitgeberinnen und
Arbeitgebern an die Suisa genauer zu beleuchten. Dabei wurde etwa die Frage
untersucht, ob das Bereitstellen von einem Radio im Büro oder im Geschäftsauto durch
ein Unternehmen eine «urheberrechtlich-relevante Handlung» und daher
vergütungspflichtig ist oder ob dies in den Privatgebrauch falle, welcher gratis ist. Da
die derzeitige Gesetzeslage diese Frage nicht abschliessend klären könne, müsse
entweder eine Klärung innerhalb der Suisa erfolgen oder ein gerichtlicher Entscheid
gefällt werden. Zudem war der Bundesrat damit beauftragt worden abzuklären, ob
kleine Unternehmen, welche Hintergrundunterhaltung nicht als Teil ihres Geschäftes
benötigen, durch eine Gesetzesänderung finanziell entlastet werden könnten. Der
Bericht kam zum Schluss, dass diesbezüglich kein Handlungsbedarf bestehe: Bei der
Berechnung der Abgabenhöhe werde bereits einkalkuliert, zu welchem Zweck die
Hintergrundunterhaltung genutzt wird und welcher Profit daraus für ein Unternehmen
entsteht. Als dritter Punkt untersuchte der Bericht Unklarheiten bei der Verrechnung
der Gebühren bei Unternehmungen mit mehreren Niederlassungen. Zwar stelle die

RAPPORT
DATE: 13.01.2021
SARAH KUHN
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Suisa generell für jede Niederlassung eine einzelne Rechnung aus, da Unternehmen
aber eine Sammelrechnung beantragen könnten, brauche es hier keine Anpassungen.

Der Bundesrat betrachtete mit diesem Bericht das Postulat als erfüllt und beantragte
im März 2021 dessen Abschreibung. Der Nationalrat kam diesem Antrag in der
Sommersession 2021 nach und schrieb das Postulat ab. 2

1) AB NR, 2019, S. 1408 f.; Medienmitteilung RK-NR vom 5.7.19
2) BBI, 2022 858 (S. 31); Bericht BR vom 13.1.21
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